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Das Cu«c katholische rchenrecht und dıe ÖOkumene
VO  Z ALBERT EBNETER SJ

Der Iniıtiator des katholischen Kırchenrechts Tr dıe lateinısche
TC Wal keıin geringerer als der aps des ökumenischen uIDruch3hs Jo-
hannes Als jenem denkwürdigen zn Januar 1959, dem etzten
Tag der Weltgebetswoche für dıe cCNrıstliche Eıinheıt, die Weltöffentlichkei
mıt dem Plan überraschte, eın ökumenisches Konzıil einzuberufen, dessen
Nahzıel dıe innerkirchliche Erneuerung im Sınne eines Aggiornamento se1in
sollte, dessen Fernzıiel aber lautet: Wiedervereinigung er Christen, da
ündigte CT zugleic dıe Reform des geltenden kanonischen Gesetzbuches
Aaus dem re 917 Sıe sollte auf Gesetzesebene die Ergebnisse des
Konzıls aufnehmen und gleichsam krönen.

Wenn Johannes Paul 11 vierundzwanzig re danach, und ZW: bıs auf
den Tag Z Januar 1983, mıt der Apostolischen Konstitution
„Dacrae Dıisciplinae“ das total überarbeitete Cu«c Gesetzbuch für die late1-
nısche Kırche promulgierte CS trıtt ersten Adventssonntag 9823 1in
Kraft lag in dieser Synchronisation unverkennbar eine bewußte Re-
verenz VOT dem eigentlichen Bahnbrecher und Wegbereıiter der umfassen-
den Gesetzesrevision. Miıt gute Gründen wird INan er den Ko-
dex nıcht daran INCSSCHIL, ob CT auch der Grundinspiration des Öökumen1i-
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schen Johannes und den Ric  iınıen des 7weıiten Vatikanıschen
Konzıils entspricht. Die Konzilstexte wurden nämlıch rel Kriterien DC-
mMessen

sınd s1e DOSILIV aufbauend und nicht verurteilend? Das Konzıil wollte
nicht unden schlagen, sondern unden heilen Die umfangreichen DOo-
kumente des 7weıiten Vatikanıschen Konzils enthalten eın einz1iges Ana-
thema

sind Ss$1e pastoral, auf die Erneuerung des christliıchen Lebens aCcC
sind s1e ökumenisch, auf die Wiederherstellung der Einheıit den

Christen ausgerichtet?
Texte, die diesen Test nıcht bestanden, hatten 1in der Konzilsaula keine

Aussicht auf Zustimmung.

Ökumenische Grundausrichtung des exX

Zweıfellos hat das euie Bıld der Kırche des 11 Vaticanum dem
eX se1in Gepräge gegeben. on 1m ufbau zeıgt das CUuU«cC Gesetzbuch
ein anderes Gesicht als der eX 1ur1s canonicı VO  — 1917 Dem Be1-
spie des Konzıils folgend ist das „Volk Gottes” bewulbt der „Hierarchie”
vorgeordnet. Die „Laıen” en eine deutliche Aufwertung erfahren. Alle
Glieder des Gottesvolkes jedes auf seine Weıise 39  en dem
priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Christı teil” (cC 204 S1)
Weıt stärker als bis in gestattelt das euU«C SC daß bestimmte Amter
und Dienste Lalien übertragen werden können (C 145; 228 1; 230) Das
rühere striıkte Verbot der „Laienpredigt” ist aufgehoben emäa. den VOTr-
schriften der jeweıiligen Bischofskonferenz können Lalien ZUr Predigt in der
V zugelassen werden (c {39; Lalien können in besonderen Fäl-
len beauftragt werden, Wort-Gottesdienste halten, dıe Kommunion Aaus-

zuteılen, dıe auie penden ( 230 3) und WeNn bestimmte recht-
1C Bedingungen rfüllt sınd einer kirchlichen Eheschließung ASS1-
stieren (&

Das besondere „Amt‘“‘“ in der Kırche wird vertieft als „Dienst“‘ 1mM und
Gottes aufgefaßt, auch wenn immer och sehr VO  e} der „Amts-

gewa (potestas) gesprochen wird.“ Kollegialıtät und Subsidiarıtät en
einen größeren Stellenwer bekommen. Von großer Tragweıte ist die Tat-
sache, da die römisch-katholıische Kırche nicht mehr einfachhın und
klusıv miıt der Kırche Christı identifiziıert wird (vgl 204 T ist
also nıcht deckungsgleıch mıt dem, Was die katholische C ausmacht.
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uch anderen Bekenntnissen wıird in verschıiedenem . Kontext der
Würdename ‚„Kirche“‘ der „Kirchliche Gemeinschaf zuerkannt.}

Diese Horizonte werden siıcherlich den ökumeniıschen Dialog in
mancher Hınsıcht erleichtern. Im ökumenischen espräc geht 6S Ja cht
1Ur Einzelpunkte, denen das Zusammenleben der Konfessionen
Urc. die pDaltung der Christenheit besonders elaste ist 1e] grundlegen-
der geht 6S das Kiırchenverständnis insgesamt und die allgemeine theo-
logische Grundhaltung gegenüber den geirennten Kırchen Hıerin hat das
7 weıte Vatikanische Konzıil unleugbar eine en gebracht, indem 6S der
Gegenreformation den SCNAIE: gegeben und den Weg der Verständigung
eingeschlagen hat Das revidierte Gesetzbuch olg dieser ichtung

seliner Promulgations-Konstitution nannte ohannes Paul I1 enn
auch er den Elementen, die das eue Gesetzbuch prägen, ausdrücklic
das „Engagement für dıe Ökumene*“‘. Verschiedene Canones verweisen el-
SCHS auf den ökumenischen Auftrag Die Kırche se1 „VOM ıllen Chriıstı
her gehalten, die Wiıederherstellung der Einheit en Christen all-

zubringen“, (8 6S 1m Canon 755 Dıie Priesteramtskandidaten sollen
sorgfältig ber die ökumenischen Fragen und den Umgang mıt nıcht-
katholischen Christen unterrichtet werden (cC 256) Der Ortsbischo wird
ermahnt, „den getrennten Brüdern mıt Freundlichkeıit und le CgeH-
nen und den Ökumenismus fördern“ (cC 383 38 7535 „Aufgabe des
ganzenh Kollegı1ums der 1SCNOIe und insbesondere des Apostolischen Stuh-
les  C6 se1 C5S, au  T den Katholiıken die Öökumenische ewegung Öördern
und leiten‘“‘ (C 7a5

Wenn 1im Rechtsbuch die Förderung des ÖOkumenismus unmittel-
bar I11UT den Bischöfen und dem aps ZUT Pflicht emacht wird, ann sınd
die einfachen Gläubigen siıcherlich nıicht aus dieser Pflicht entlassen, ob-
ohl edauer werden kann, daß der eX dıe Konzilsaussage nıcht In
vollem Umfange aufgenommen hat Im Ökumenismus-Dekret el
„Die orge dıe Wiederherstellung der Einheit ist aCc. der ganzen Kır-
che, sowohl der Gläubigen WIe auch der Hırten, und geht einen jeden an  ..
(nr Ursprünglıch, Ja och 1m Entwurtf von 1979 WarTr eın besonderer Ka-
NON vorgesehen, der dıe Förderung des Ökumenismus en Chrıistgläubi-
gCn ZU[r Pflicht machte. Er autete: .„„Die Chrıistgläubigen, jeder ach seliner
Kompetenz und tellung, sınd verpflichtet, die Einheit er en Christen

fördern, Berücksichtigung der VO  —; der kırchlichen Autorität erlas-
Normen.‘“ In der endgültigen Fassung ist dieser Satz er den 1S5C

gefallen, obwohl Or er den 99  iıchten und Rechten er Chrıistgläubi-
gen  6 (ccC 208-223) seinen uten atz gehabt hätte
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Dıie grundsätzliche ökumenische Ausrichtung des odex, dıe für
den kommenden Weg der Kırche Von entscheiıdender Bedeutung ist, soll
nicht aus den ugen gelassen werden, wenn 1m folgenden mehr auf dıe
spezifischen Einzelfragen 1mM interkonfessionellen Dıalog und ihre eant-
wortung 1m kanoniıschen eCc eingegangen wird. Wir iragen: Hat
das C Kirchenrec in den herkömmlichen Streitpunkten Fortschritte
gebrac. oder hat c T1üren zugemacht und Hoffnungen begraben? en
ausdrückliche Wünsche der gal Postulate, die 1n der Zwischenzeıt ZWI1-
schen Konzilsende und Kodexrevision 1n RKRom eingegangen sınd, ÖTr SC-
funden der sind Ss1e abgewlesen worden? Hat INa ınge, dıe gegenwärtig
och voll 1M Fluß sind, bereıits festgeschrieben, daß die ökumenische
Dynamık eher gebrems als gefördert wird? Sınd 1m revidierten Gesetzbuch
vielleicht „Rückfälle verzeichnen der tauchen Sal eue „Steine des
Anstoßes‘‘ auf, dıe den Weg zuelinander och schwier1iger machen?

TÜ Wünsche und begrabene Hoffnungen
Im konkreten en der getrennten Kırchen Ort 6S VOT em

das strenge katholische Mischehenrech und das Verbot jeder (zumal sakra-
mentalen) Gottesdienstgemeinschaft, dıe das konfessionelle Verhältnis be-
lasteten und eın ökumenisches 1ma nıcht ochkommen heßen diesen
beiıden Bereichen hat der CUu«c exX wesentliche Fortschritte gebrac
aber auch manche nachkonziliare offnung egraben
Das Mischehenrech

Das Mischehenrech des alten eX VO  — 1917, das 1mM Pfarreralltag jeder
Diasporagemeıinde tändig nla Reibungen und Konflıkten gab und
dem CGGewi1issen des nicht-katholischen Ehepartners nıcht gerecht wurde, War

bekanntlic auf dringlichsten unsch der Konzilsväter hın schon bald
nach dem Konzil, zunächst 1966 ad experimentum und ann 197 Urc.
das Motupropri0 „Matrımonila mixta“ auls VI definıtiv, NEeUuU geregelt
worden. Dıie grundlegendsten ökumenischen Postulate darın rfüllt
Der katholische Partner konnte VOIl der Pflicht ZUT katholischen rauungs-
form Aus ernsthaften Gründen (durch bischöfliche 1spens befreit WCI-

den Der nicht-katholische Ehepartner mußte eın Versprechen mehr für
auie und Erziehung kommender Kınder 1n der katholıschen Konfession
abgeben. Die bekenntnisverschliedenen Ehepartner sahen sich in ihrem (je-
wlissen und in ihrem Elternrec grundsätzlıch respektiert. Das Miıschehen-
problem Wal damıt entkrampft. Dıie Öökumenische Zusammenarbeıt der
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rchen entwickelte sıch SOZUSagCH beispielhaft gerade In der gemeinsamen
Mischehenseelsorge.

Immerhın blıieben VOIl nıcht-katholischer Seıite och manche Wünsche
en AC der Pastoralreise Johannes auls I1 1mM Ursprungslan:
der Reformatıion, 1980, gab der Ratsvorsitzende der Evangelıschen Kırche

eutschland, Landesbıscho Eduard ohse, In seiner alnzer An-
sprache dem aps verstehen: „ Wır leiıden mıt vielen Christen darunter,
da ß Ehen, dıe evangelısche und katholische Partner In geme1iınsamer Ver-
antwortung VOT ott eingegangen Sınd und ühren, oft nıcht dıe kırchliche
Anerkennung...finden, die WIT ihnen schuldıg sind.‘° Das gleiche nlıegen
formulıerte der Orstan:! des Schweizerischen Evangelıschen Kırchenbun-
des In dem ‚‚Memorandum‘“‘, das Or 1m 1INDIlic auf den geplanten apst-
besuch In der Schwelz 981 herausgab Darın hıeß CS „Die egelung ‚Ma-
triımonla mixta‘ stellt VO  a römisch-katholischer Seılite einen wichtigen
chritt ZUTr Verbesserung der Lage dar, bringt aber In unNnseren ugen och
keine befriedigende LÖsung des roblems  66 In uUuNnserIemHhl ande, „WOo eın
Driıttel der Ehen ber konfessionelle Grenzen hinweg geschlossen werden
und manchen Orten dıe Zahl der gemischten Ehen größer ist als diejeni-
SC der innerhalb derselben Konfession geschlossenen Ehen“ dürfen kon-
fessionel]l gemischte Ehen nıcht als „Anomalıe“‘ betrachtet werden. Die
Notwendigkeıit VO  — bıschöflichen Dispensen (vom Ehehindernis der Be-
kenntnisverschiedenheit und beı protestantischer Irauung Von der
katholischen Irauungsform) se1 „TÜür den nıcht römisch-katholischen art-
198 und für die rche, der CI angehört, eine schwer annehmbare Zumu-
tung“. Der Kırchenbundvorstand schloß „Neue Schritte siınd darum erfor-
derlich“‘

anche dieser Wünsche auch VO  — katholischen Ökumenikern In
den klassıschen Dıasporaländern und SOgar Von OIiızıellen katholischen
tellen unterstLutz worden. Die Gemeinsame Synode der Biıstümer in der
Bundesrepublık eutschlan: 1-1 hatte in einem ausdrücklichen
Votum den aps gebeten, „das Ehehindernis der Konfessionsverschieden-
heıit für den Bereich der Deutschen Bıschofskonferenz aufzuheben‘‘®. Die
Synode E der Schwelzer Katholiıken bat dıe Bischofskonferenz, DEl den
zuständiıgen Stellen ın wirken, dalß dieses Ehehindernis beseitigt
wird“. Darüber hınaus hatte dıe Schweizer Synode K dıe zuständigen BC-
samtkiırchlichen Instanzen ersucht, .„die egelung treifen, daß be1l be-
kenntnisverschiedenen Ehepartnern die nichtkatholische kırchliche 4 TAU-
ung als ültige Eheschließung anerkannt wird, sofern eın trennendes Ehe-
hindernis vorliegt‘‘‘.
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Das Ceu«c Kıirchenrech ist auf diese Postulate AUus den Multterländern der
Reformatıon nıcht eingegangen Der revıidierte eX hat ZWal dıe rühe-
IeN „verbietenden Ehehindernisse‘‘, die eine Eheschließung ZWaT nıcht
gültig machten, aber hne besondere kırchliche Dispens für „unerlaubt“
erklärten, allgemeın fallen gelassen. ber ausgerechnet dıe i1schene wırd
ohne ausdrückliche Erlaubnis der zuständigen Autorität weiterhıin für VCI-

boten erklärt (& 1124) Das Ehehindernis bleibt damıt praktiısch estehen
uch die katholische Trauungsform bleibt obligatorisch (cC 1127 und

Wenn einer katholischen Irauung „erhebliche Schwierigkeiten ent-

gegenstehen“, muß der katholische Partner bischöfliche Dispens VO

der Formpflıicht nachsuchen (cC 177 hne Dıspens wird dıe nıchtka-
tholische Irauung nicht als gültig anerkannt. Nur im einer iıschenhne
nes Katholiken mıt einem Ostchristen wıird auch eine orthodoxe JIrauung
Urc. einen gewelhten tsträger VON der katholiıschen Kırche hne be-
sondere Dıspens allgemeın anerkannt (c 1127

OÖkumenische Gottesdienstgemeinschaft
Das 7 weıte Vatıkanısche Konzıil bezeichnet das gemeınsame als

en höchst wirksames ıttel, die na der Einheit erflehen“ „Beı1
besonderen Anlässen, WIE beispielsweıse be1l Gebeten für die Einheit und
be1l ökumenischen Versammlungen“ se1 6S „erlaubt, Ja erwünscht,
daß sich dıe Katholiıken mıt den getrennten Brüdern 1m 11-

finden.‘“® Seither siınd gemeiınsame Gebets- und Wortgottesdienste weıthın
eine feste Einrichtung der christlichen Kırchen geworden. Die oft tief erleb-
te Gemeıinscha 1im und 1mM oren des Wortes ottes verstärkte aber
zugleic in vielen Kreıisen, besonders bel Mischehen und in ökumenischen
Gruppen, den unsch, diese FEinheıt auch In der sakramentalen Gemeıin-
schaft, vornehmliıch 1im Herrenmahl, bezeugen und vertilefen, WOZU

das Konzzil selber die ure eın uCc weıt geöffne hatte
Gegenüber den Kırchen der Östlıchen Orthodoxıe, die ”r  Z der ren-

NUunNng 1n der Ta der apostolischen Sukzession das Priestertum und dıe
Eucharistie bewahrt aben  “ 1e das Konzıl „eine gewIlsse (sakramentale)
Gottesdienstgemeinschaft sıch bietenden gee1gneten Umständen mıt
Billigung der kirchlichen Autorität nıcht 1U für möglıch, sondern auch für
ratsam“**?. Der revidierte exX hat demzufolge gegenüber der Ostkıirche
das rühere strenge Verbot der „Communicat1o in sacrıs“ (C 1258 731 des
ten echtes aufgehoben und bestimmt In anon 844 gENAUCT : JE ka-
tholischen Gläubigen, denen 6S physisc oder moralısch unmöglıch ist, den
katholischen Priester aufzusuchen, dürfen die Sakramente der Buße, der
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Eucharistie und der Krankensalbung VON nıcht-katholischen Amtsträgern
olcher rchen erbitten, in denen diese genannten Sakramente gültig gC-
pendet werden, empfangen, sOoft dıe Notwendigkeıt 6S erfordert der der
geistlıche utzen 65 nahelegt, sofern die Gefahr des rIrtums der des ndıf-
ferentismus vermıeden wird.“ Umgekehrt 39  urfen katholische Amtsträger
dıe Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung den
Gläubigen der Ostkirchen, dıe keine Vo Gemeıinscha mıt der katholi1-
schen TC aDbDen, spenden, wenn S1e spontan darum bıtten und (inner-
1C. richtig disponıert siınd“. Was gegenüber den Ostkirchen gıilt, soll in
gleicher Weise gegenüber „anderen rchen gelten, dıe sıch hinsichtlich der
Sakramente in der gleichen Lage efinden‘“ Darunter In uNseIeceI RKe-
102 mıiıt Sicherheit dıe christ- der altkatholische IC

Wesentlıch zurückhaltender ist die egelung hinsichtlich der Reforma-
tionskırchen. egen des verschlıedenen Abendmahls- und Amtsverständ-
n1ısses erkläarte das Zweıte Vatikanische Konzıil „Deshalb ist dıe reVO

Abendmahl des Herrn, VON den übrigen Sakramenten, VO Gottesdienst
und VO den Dıenstämtern notwendig Gegenstand des Dialogs.‘“' Der
nachkonziıllare Dıalog rte auch ]1er bald einer gewissen Öffnung.
Ausgehend VO Prinzıiıp, daß das Herrenmahl nıcht 1Ur ein Zeichen der
Einheıt, sondern als Gnadenquelle auch Wırkkraft der Einheıit ist.> wurde
eine gewIlsse Communicatıo 1n SaCTISs In „Notsituationen“ als möglıch e_

achtet. Im Ökumenischen Direktorium VO 1967 hatte das römische FEın-
heitssekretarlat als „Notfälle“ namentlıch Todesgefahr, Verfolgung und
Gefangenschaft genannt. ber andere „dringende Notfälle*‘ sollen der
Ortsbischo der die Bischofskonferenz entscheıden (nr 55)

Miıt dieser Formulierung wurde eine Erweıiterung der sakramentalen Ge-
meıinschaft ın gewIlssen anderen „Notsituationen“ nıcht ausgeschlossen. In
der ökumenischen Praxıis mehrten sıch enn auch bald diese „Fäle:- und
ZWAaT sehr, daß das Einheitssekretarıiat in einer eigenen „Erklärung“ VO

Januar 1970 klarmachte, daß INan ach erneu Prüfung der inge 3C-
genwärtig“ keinen nla sehe, VO  a den Rıchtlinien des Ökumenischen
Direktoriums abzugehen.‘!“ Die starke Hervorhebung des Wortes ECKCN-
wärtig“ gab offensichtlich verstehen, da trotzdem och nıcht das letzte
Wort ın dieser aCcC gesprochen ist und die Zeiten siıch äaändern könnten.
Tatsächlic wurde Zzwel Te später ın einer „Instruktion ber be-
sondere Fälle der Zulassung anderer Christen ZUr Kommunıon in der ka-
tholıschen Kırche“ eın welterer möglicher „Fall“ genannt, WEn nämlıich
Christen sıch in einer „geistliıchen Notlage“‘ eiinden und ihre eigene Kır-
che nıcht oder 1Ur mıt großer Mühe aufsuchen können, WI1Ie 65 oft in den
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Diasporagebieten der Fall se1. !$ Der katholische Priester durfte also in sol-
chen Ausnahmesıtuationen auch evangelıschen Chrısten die Kommunion
(  endma. reichen.

Den Katholiken jedoch, die sıch In äahnlıcher Notlage efanden, wurde
gesag(l, daß S1e die Sakramente uße, Abendmahl und ankensal-

ung 1Ur VO einem tsträger verlangen dürfen, der die Priesterweihe
gullıg empfangen hat.!“ Die Teilnahme evangelıschen Abendmahl kam
also nıcht in rage

Seı1lit 972 ist in vielen Ländern der Dıalog mıt den Reformationskirchen
ber das Verständnıis des Abendmahls und des kırchliıchen Amtes intens1v
weitergeführt WOI'an R In verschıedenen Dokumenten OIIlzıellen und inof-
fiziellen Charakters’> konnten überraschende Konvergenzen festgestellt
werden, die eine vermehrte Abendmahlsgemeinschaft 1ın der orm der SO
„Eucharıstischen Gastfreundschaf 66 (offene Eıiınladung des getirennten
ruders als verantwortbar erkennen lıeßen, zumal für Mischehen und
ökumenische Gruppen Evangelısche und katholische Gremien eizten siıch
aiur ein.!®

Der revidierte eX hat ungefähr den an VO  — 972 festgeschrieben.
„Die katholischen Amtsträger dürfen dieselben Sakramente anderen (evan-
gelıschen) Christen beıl Todesgefahr oder gemä Urteıil des Ortsbischofs
der der Bischofskonferenz in anderen dringenden Notfällen spenden,
WenNnNn diese eıinen Amtsträger ihrer eigenen Gemeıinnscha nicht aufsuchen
können und Aaus eigenem Antrieb darum bıtten, sofern S1e hinsichtlich die-
SCI Sakramente ihren Glauben in ınklang mıt dem katholischen Glauben
ZU USATuC bringen und in der rechten (seelıschen) Verfassung
INn  C 844 3) Dem Ortsbischo oder den Bischofskonferenzen ist In
der Beurteilung der „dringenden Fälle“ eın gewlsser Spielraum gelassen.
Umgekehrt bleibt bestehen, daß Katholiken dieselben Sakramente uße,
Eucharistıie und ankensalbung 1Ur VonNn jenen Kırchen erbıtten dürfen,

denen die genannten Sakramente ach katholischer TE „„ZUUg
gespendet werden (c 844

Der Eiınhaltung dieser Bestimmungen wIird mıt Strafandrohungen ach-
TuUuC gegeben. „Wer sich der verbotenen ‚communicatıo in sacrıs‘(d.h.
weıt S1e verboten ist) schuldıg macht, soll mıt einer ANSCIHNCSSCHCH Strafe be-
legt werden“(c. Den katholischen Priestern bleibt ausdrücklich jede
Konzelebration mıt Amtsträgern der getrennten Kırchen und kırchliıchen
Gemeininschaften verboten (c 908).*

Die stark kasulstisch gefärbten Bestimmungen ber dıe sakramentale
Gottesdienstgemeinschaft, die eigentlich mehr 1in eın Moralbuch als In
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einen Rechtskodex gehören, en leider einen och 980 vorliegenden und
DOSIELV formuherten anon gänzlıc verdrängt. Er autete:

Unbeschadet der Vorschriften ber die Sakramente können Katholıken
aus gerechtem TUnN! dem Gottesdienst (cultul lıturg1co) der getirennten
Brüder beiwohnen oder auch ZU Teıl mitwirken, wobe!l die Bestimmun-
SCI1 des Ortsbischofs der der Bischofskonferenz einzuhalten sind.

Wenn den getrennten Brüdern würdige Gottesdiensträume fehlen,
kann ihnen der Ortsbischo den eDTrauCc katholischer Einrichtungen, der
TC Ooder des Frıedhofs, gewähren, gemä den Oormen der ıschofs-
konferenz.

aut Kommissionsbericht en mehrere Konsultoren die ormen die-
SCS Kanons als ‚ZU weıt“‘ (nımıs Jatae) eiunden Hınsichtlich der Gottes-
dienstgememschaft enügen ihrer Meinung ach die Bestimmungen ber
dıie Communicatıo in SaCTIS. Was dıe ewährung VON Gottesdiensträumen

getirennte Brüder etreife; „Schweıige“ der CX besser und überlasse
dıe egelung dem Hi u. der den Zeitumständen entsprechende NorT-
INeHN erlassen soll Dies „gefiel den Konsultoren“. Der Kanon wurde ersatz-
los gestrichen.!? en Ökumenikern hätte dieser Kanon ohl sehr gefallen
Hr hätte nıcht 1L1UT pOosıtıive Impulse für eine vermehrte Gottesdienstgemein-
schaft gegeben, er ware auch eın reales Zeichen des ökumenischen „g00d_
wiıll“ SCWESCH.

‚‚Rückfälle C In vorkonziliares Denken

Die theologische TE des Zweıten Vatikanıschen Konzıils mıt ihrem SC-
wandelten Kirchenverständnis in dıe Sprache des Rechtes übersetzen
und VO  — der ÖOkumene her gesehen allseıts dıe FeC  iıchen Konsequen-
ZCI1 zıehen, War siıcherlich eın schwieriges Unternehmen, zumal dıie ka-
tholısche Kirche mıt ökumenisch aufgeschlossenen Kanonisten nıicht gCIA-
de reich ist In verschiedenen Einzelfragen dürfte dıe Legiferle-
IU hinter den Aussagen des Konzıils geblieben seIn.

„Wahrer“‘ und .„.falscher “ Glaube

ZEN den besonderen Amtspflichten des Pfarrers wird iIm X
auch die Hirtensorge jene Seelen gerechnet, „dıe rel1g1Öös nıiıcht

mehr praktizıeren der nıcht den wahren Glauben bekennen‘‘ (cC 528 S1)
Unter den letzteren können 1Ur die nicht-katholischen Gläubigen gemeint
se1n. iıne solche Redeweise WarLr der vorkonzıliaren Theologıie nıcht Tem
Eın Protestant hatte einen „falschen Glauben‘“‘ Die ökumenische en
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auf dem 7weıten Vatıiıkanıschen Konzıil bestand 1Un gerade ın der lIIieren-
zierung. Das Konzıl anerkannte, daß dıe getrennten Brüder viele „Güter“
der tıftung Christı besitzen: das Wort der Schrıift, den Glauben Dilar
STUS, wahre Sakramente (sicherlic die Taufe) und andere en des HI
Geistes. Angesiıchts der Tatsache, daß „s1ıe Urc. den Glauben in der auilie
gerechtfertigt und dem e1 Christı eingeglieder sınd“, würden s1e „mit
CC mıt dem Christennamen geschmückt und Vvon den Söhnen der O-
ıschen TC gebührend als Brüder 1im errn anerkannt“ (Ökumenismus-
Te und 20-2

Diesen getrennten TI1ısten einfachhın einen „falschen Glauben“ ZUZU-

schreiben, sollte ach dem I1 Vaticanum schliecC  ın nicht mehr möglıch
sein. In den Kommıissıonsberatungen des vorliegenden Kanons wandten
enn auch Zwel Konsultoren ein, aufgrun der Ökumene sollte INa ein-
fach Von olchen sprechen, „die nıicht den katholischen Glauben
bekennen‘‘. Der Einwand wurde mıt der Begründung abgelehnt ‚„Der ka-
tholısche Glaube ist der eiNZIg wahre Glaube Die vorgeschlagene extän-
derung könnte verstanden werden, als ob auch der Glaube der andern
wahr wäre.  6619
Kirchenrec bricht Elternrec

Die katholische Kırche hat in Jüngerer eıt mıiıt zunehmender Intensität
auf das Elternrec ın der relig1ıösen Kindererziehung gepocht (vgl [ 226
2) Es ‚„Kann Urc. nıemand ersetzt werden‘‘, erklärte Johannes Paul I1 in
einer sprache dıe Vollversammlung des päpstlıchen ates für
dıie Famıilıe (30 Maı 983)** Um erstaunter hest Nan 1m eX
die Bestimmung, „daß das Kınd VO  — katholischen, Ja auch VO.  — nıcht-ka-
tholıschen Eltern, iın Todesgefahr auch den iıllen der Eltern erlaub-
terweise getauft werden darf“ (cC S65

In einem ersten Revisions-Entwur des Taufrechtes (1971) wurde uNnge-
> das Gegenteıl formuliert: „Kınder, auch 1n Lebensgefahr, dürfen
cht getauft werden, WEeNnNn €el1: Eltern ausdrücklich dagegen sind.‘“! Es
Wal 1€eS$ eine deutliche Korrektur des bisherigen eX (cC 750 Um
1978 muß eine „Umkehr stattgefunden en Man gr1 OIfenDar auf den
alten anon zurück, in dem 685 sıch nebenbe!l gesagt Kınder VO  3

„Ungläubigen“‘(!) handelt Man formulierte NCU, daß „eEIn Kınd katholi1-
scher und nicht-katholischer Eltern, WwWenNnn 6S 1ın Lebensgefahr chwebt und
ach klugem Ermessen VOTI Erlangung der ernun sterben wird, erlaub-
terweise, auch den xllen der Eltern getauft werden darf“ Es War Je-
doch immer och die Bedingung hinzugefügt: „Sofern daraus nicht die Ge-
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fahr des Religionshasses entsteht. ‘‘ Diese letzte Bedingung ist ın der end-
gültigen Textfassung auch och gefallen Man hat total zurückbuchsta-
blert

Strafandrohung nicht-katholischer auie und Kindererziehung
Miıt ein1gem Befremden lest mMan anon 1366 des Strafrechts ET lautet:

„Eltern der deren Stellvertreter, dıe ihre er in der nicht-katholischen
elıgıon taufen und erziehen lassen, sollen mıt einer Zensur (Besserungs-
trafe) der mıt einer anderen aNgEeEMESSCHNCH Strafe belegt werden.“ TSte
Oommentare namhafter katholischer Kirchenrechtler sprachen VOoNn einem
uUC in vorkonziliares Denken Sebott) 2 VO  — einem 99-  remdKÖOT-
per  .6 1im ereCc eımer Die eben anlaufende Diskussion TrTe
sich heute zunächst darum: etirı dieser anon 1Ur rein katholische EI-
ternpaare der auch den katholıschen Partner in einer Mischehe? Dem
ortlau ach gleicht anon 1366 fast aufs Haar anon 2319 1m
alten Strafrecht, der als ganzer vornehmlıch Mischehen 1mM 1C hatte (vgl
z 2319 1) Nun hatte jedoch schon Paul VI iın der ischehenord-
Nung ‚„‚Matrımonla mixta‘*“‘ (1970), dıe SOZUSASCHI ntegral In den KO-
dex eingegangen ist, die Strafe der Exkommunikation nıcht-
katholischer auilie und ndererziehung aufgehoben

Vom katholischen Partner ın der ischenhe WarTr Hu  “ das Versprechen
gefordert, „nach Kräften sich katholische auie und Erzıehung kom-
mender er bemühen Dıiıe letzte Entscheidung Wal den beiden ElI-
ternteilen und ihrem gemeinsamen, gewissenhaften Entschluß anheıiımge-
stellt Kanon 1125 im eCc hat diese egelung übernommen. SO
möchte INan meınen, daß diese eue „Strafandrohung 11UI rein katholi-
sche Ehen etir1ı

TOLZdem erga eine kleine Umfrage bel anerkannten Kirchenrechtlern,
da s1e in der eNTZa die Meınung vertreien, anon 366 eireiie jeden
katholischen Ehepartner, der „sponte‘‘ (spontan, Aaus eigenem Antrieb)
und ‚scıenter“ (wissentlich und willentlich) diese Bedingungen 1in
der vorberatenden Kommissıon genannt worden seine Kınder 1in der
nicht-katholischen eligion erziehen läßt, gleichviel, ob er mıiıt einem Ka-
tholıken der Nicht-Katholiken verheiratet ist.“

Konvertierende Katholiken bleiben dem Kirchenrec. unterstellt

ufgrun' der vorkonzıllaren ehre; daß die katholische TC In einem
exklusı:ven Sınn mıt der T Christı gleichzusetzen ist und olglıc den
Alleinvertretungsanspruch für alle auf Christi amen Getauften besitzt,
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betrachtete S1e alle Chrıistgläubigen prinzıpie. ıhrem Gesetz unterwortfen.
Um der Gültigkeıt der Ehen wıllen machte der eX VON 917 eINZIS 1im
erecC (Eheschließungsform) eine Ausnahme. Die Anerkennung ‚ande-
EN Kırchen und kirchlicher Gemeıinnschaften“‘ 1im 7Zweiten Vatıiıkanıschen
Konzıl SC eine CHCcC Lage, die bedeutende Rechtsfolgen en mußte
Ü Jer euec X verpflichtet L1UT die 1n der katholischen Kırche (Cjetauften
oder 1n s1e Aufgenommenen auf das kırchliche Gesetz (soweıt N rein ırch-
es eCcC 1st) (C 11)

Unvermeiıdlic tellte sıch dıe rage Wıe erhält CS sıch mıiıt denen, die
ormell Aaus der Kırche ausgetretien sind? In den Kommıissıonsberatungen
ber anon gab 6S Ooffensıichtlich ZWel Richtungen. Die eine Seılite wollte
dıe ormell AUS der Kırche Ausgetretenen VOIL der Bindung die rein
kiırchlichen (Gesetze ausnehmen. Dies alleın entspreche der VO Konzıil C»
forderten Religionsfreiheit und dem Ge1lst des Evangelıums. Die andere
Seite betrachtete diese Auffassung als „iIrriges“ Kirchenverständnis, da CS
dıie IC als frelie Gefolgschaft betrachte, Aus der jeder ach eileben AaUus-
treten könne. Eın olcher Vorschlag würde „absurden Folgerungen“
führen und dem kırchlichen Gesetz jede Kraft nehmen. Es enügte, da Je-
mand den Kırchenaustritt erkläre, nıcht mehr ans Gesetz gebunden
se1n. Glaubensabfall ware keın strafbares Delikt mehr! Diese Meinung ob-
siegte.“?

Es stand aber die welıtere rage 1im Raum, ob das gleiche für Konvertiten
gelte, dıie ohl Aaus der katholischen TC austreten, sıch aber einer ande-
ICH „Kirche oder kırchliıchen Gemeinschaf anschheiben Die Konsultoren
spurten augenscheinlich den sachlıchen Unterschie zwıschen einem bloßen
Kırchenaustritt und einer ernsthaften Konversıon. Sle konnten sich aber
nıcht einer ökumenischen LÖsung durchringen. Der Cuec CX be-
trachtet ausnahmslos alle in der katholischen Kırche Getauften der in Ss1e
Aufgenommenen als Alls kirchliche Gesetz gebunden, ach dem alten
Grundsatz: eme catholicus, SCINDECTI catholicus einmal katholisch 1mM-
INnNeTr katholisch).“®

Die rage der Konversion wIrd och Theologen, Kirchenjuristen und
Kırchenleitungen beschäftigen mMussen

Eın „Slein des Anstoßes“
ine nıcht eringe Diskussion dürfte der neuralgischste Streitpunkt ZWI1-

schen den Konfessionen, der Primat des Papstes, auslösen. Unseres WiIs-
SCI15 ZU erstenmal wird ın einem kanonistischen Gesetzeswerk der 1ıte
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„Vicarıus Christi“ (Stellvertreter rısu ıIn dıe Definıtion des Papstes auf-
@ 331) Der Begriff ‚„„Vicarıus Christı“‘ ist ohl auch VO 11

Vaticanum gebraucht worden. HKr ist in der Kirchenkonstitution jedoch TÜr
den (nr 18 und 22) W1Ie auch für die iISsSChOIe (nr 27) verwandt WOTI -

den Die Bezeichnung „Stellvertreter“ hat und für sıch eine och sehr
nuancenreiche Bedeutung. Eltern und orgesetzte können „Stellvertreter
Gottes“ genannt werden. Der Apostel Paulus redet VO Dıienst der Versöh-
Nung ‚„„an Christı Statt‘‘(2 Kor DE 20) Martın Luther ann da
eın Christ seinem Aachsten eın „Christus“ werden soll Wenn aber dieser
1te „Stellvertreter Christ1i“ einem Rechtsbegriff 1im kanonischen Ge-
setiz emacht wiırd, ann dürfte ökumenisch gesehen eine eue

Barriere zwischen den Konfessionen errichtet werden. 1elje evangelısche
Chrıisten, zumal AUsSs reikirchlichen Kreisen, sehen in diesem Papsttitel eine
unerhörte Anmaßung, ja Tast eIiwas Blasphemisches Wer sıch im „heıligen
Tempe. (n der Gemeinde Gottes) gleichsam auf den Tron ottes S  Z
der zeigt in iıhren ugen erkmale des „Antichrıist“” (vgl ess Z 311)
Der “ Antichrıst“ ist ja nıcht ein moralısches Ungeheuer. HBr ist vielmehr
eine Gestalt, die siıch raffiniert in einen nge des Lichtes kleidet und das
Evangelıum VO  — der rlösung alleın Aaus na| uUurc den Glauben
funktioniert in ein instrument menschlicher Herrschaft ber dıe Gew'1ssen.
Diese „Antichrist“-Vorstellung, dıe sich in der Glaubensspaltung auf das

konzentrierte, geht als Erbe der ater der Reformatıon MUTIC die
protestantische Geschichte

Als er der langjährige eister evangelıscher Theologıe, Prof arl
ar be1 seinem berühmten Rombesuch Ende des 7weıten Vatıkanıi-
schen Konzıils ach ausglebigen Gesprächen 1mM Einheitssekretarlat und
ach einer Privataudienz be1 Paul VI den lapıdaren Satz prägte „Der
aps ist nıcht der Antichrist! *. da ang 1es wI1e eın erlösendes Wort
ach 450 Jahren ar gab seıinen protestantischen Freunden eden-
ken, daß Paul VI „sich 1ın den sämtlichen Konzilsdokumenten nıcht als
‚Vicarıus Christı“‘ sondern SCAIIC. als ‚Episcopus, Servus Deı‘
bezeichnet hat‘‘2

Tatsächlic lauten die fejerlichen Eingangsworte der Oilızıellen Konzıils-
dokumente: „Paulus, Bischof, Diener der Diener ottes, mıt
den ätern des eilıgen Konzils, ZULr fortwährenden Erinnerung.“ Diese
OoOrte sind bekanntlıc kanonistisch wohlüberlegt die Spiıtze gestellt
worden. Dıie Konzilsväter wollten gerade gegenüber mögliıchen 1ßver-
ständnıiıssen und Mißdeutungen des Papstamtes die tellung des 1SCNOIS
Von Rom In das Gesamtkollegium der ischoO{lIe einbiınden. Isoliert SC-
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braucht wird der 1t@e „Stellvertreter Christı“ notwendig alsche Assozı1la-
tionen wecken, zumal bel evangelischen Christen. Deshalb soll dıe VO

aps eingesetzte internatıionale Theologenkommission auf ihrer ersten SIit-
ZUNg 1mM TrTe 1970 sıch aiur eingesetzt aben, den Papsttitel „Stellvertre-
ter Christı“ Aaus ökumenischen Gründen überhaupt aufzugeben. uch kr1-
tische (bıschöfliche? Stimmen ZUTr Lex Ecclesiae fundamentalıs rundge-
setz der Kırche) CS sollte mıt dem eX herauskommen
bezogen sich ausdrücklich auf den 1fte ‚„ Vicarıus (”Ahrıstitt Er sel doppel-
deutig und werde in den Konzilstexten auch für die 1SCHNOIe verwandt. Im
Laufe der Geschichte habe 5E darüber hinaus einen zweıifachen Sınn DC-
habt einen sakramentalen Sınn der Repräsentation und einen Jurıdıschen
Sınn der empfangenen Gewalt und Autorität. Hr möÖöge deshalb ‚d us dem
Verkehr gCZOSCH werden‘“?.

Fazıt Insgesamt edeute das CUu«Cc kırchliche Gesetzbuch gegenüber
dem eX VO  — 1917 sicherlich einen Fortschritt, auch In ökumenischer
1NSIC. ber 6I hat auch manche Erwartungen Öökumenischer Kreise
niıcht rfüllt en fortschrittlichen Posıtionen 1Im Sinne des Konzıils ent-
hält CT auch unverkennbar restauratıve Tendenzen. Sollten e1m gegenwär-
tigen Fluß der inge 1mM ökumenischen og gewIlsse Posıtionen gal für
Generationen festgelegt worden se1n, ann dürfte der eCu«”c eX eher als
Bremse denn als Triebkraft der ökumeniıschen ewegung wiırken. Jede
offnung auf eine geeinte Christenheit 1mM TE 2000 ware eine große Illu-
S1ION.

Hoffnungsvoll ist, daß Johannes Paul I1 selber betont, daß der „DPrımä-
Bezugspunkt‘““ des Kırchenrechts das VO Konzıl gezeichnete

Bild der TC sein muß. Die Rezeption des eX 1mM en der
I wird sıch dieser „Regel“‘ Orlentieren dürfen und mussen Der
16 des Konzıils War VOrWATrtTS In die Zukunfit gerichtet. Besonders In Ööku-
menischen Dingen forderte 6S eine Offene Haltung Es wünschte, daß das
„VOoNn den Söhnen der katholischenI In Gemeinschaft mıt den BO>
en Brüdern Begonnene voranschreite‘‘. Der „Vorsehung‘‘ soll ‚„Keın
Hindernis In den Weg geleg und nıchts gegenüber den „Künftigen mpul-
SCH des Geilistes präjudizıliert‘‘ werden (Ökumenismus-Dekret, 24)

Angesichts der naturgegebenen Beharrungstendenz eines jeden Rechtes,
insbesondere des kırchlichen Rechtes, darf heute weniger enn Je das Wort
VETSCSSCH werden, das Paul VI 963 den nıcht-katholischen Konzils-
beobachtern gegenüber außerte. Er „Das ist für unls die beste o_
de nıcht In dıe Vergangenheıt zurückzuschauen, sondern auf dıe egen-
wart und VOT em auf diıe Zukunft icken...Der Spruch des hl Augu-
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st1INus: -SUCHeN.; finden, und finden, och mehr suchen‘ geht
uns alle an...Eın wahrer Chriıst kennt keinen Immobilismus. “*

NM  GEN

In manchen Zusätzen und Einschränkungen Tkennt INan och 1el Angstlichkeit VOT der
Beteiligung der Laien, zumal der Frauen, kırchliıchen Diıenstämtern Dıe Endformulie-
rung VO  . Kanon 129 zeigt, da ZU 'eıl zurückgenommen wurde, Wdas och in den
Vorentwürfen gestanden al  e da nämlıch den Laijen die Möglıc  el! erÖöiine: werden
ollte, der Leiıtungsvollmacht „teilzuhaben  .. artem habere) und NI1IC| bloß „„MItZUWI-
ken  Da (cooperarl). Vgl Communicationes Pontificıa Commiss1o0 Codicı 1ur1ıs Canoni1cı
Cognoscendo, Roma, 1982, 146{i1; 1977, 104f und 244  — (Im folgenden ıtıert: Communica-
lones) Der Anteıl des Volkes Gjottes eigentlichen kiırchlichen Entscheidungen, selbst
auf der ene des Bıstums und der Pfarrgemeıinde, ist gleich ull
Diese Tendenz wurde schon 1972 bel der Beurteilung der LLex FEcclesiae fundamentalıs, das
als Grundgesetz des Banzel Gesetzeswerkes geplant WT, VO'  > mancher e1ite gerügt Vgl
Communicatıiones 1972, 141
Vgl die anones 463 WE 35 44 und 37 869 O 908; 1124; 183
Communicationes 1980, 81
Verlautbarungen des Apostolıschen Stuhles NT Z aps Johannes Paul F in Deutsch-
land, hrsg VO Sekretarıla: der Deutschen Bıschofskonferenz, 1980,
Gemeinsame Synode der Bıstümer der Bundesrepublık Deutschland Gesamtausgabe der
Synodenbeschlüsse, I! 803
Ökumenischer Auftrag in unseren Verhältnissen In der Ausgabe des Bıstums hur VO  —;

1975 eıte
ÖOkumenismus-Dekret
Ebd
Ebd

11 Ebd 8} Ökumenisches Dırektorium
cta Apostolicae 15 AAS) 2(1970) 84-18
AAS 518-525; vgl 65 616-619
Ökumenisches Direktorium ..
Aus üngster eıt se]jen genannt ‚„„Das Herrenmahl*‘‘(1978) ‚„Das geistliche Amt ın der
Kırche“(1981); aufe, Eucharistie und Amt“(1982); „Ine 1na. Report“(1982).
Der Orstan! des Schweizerischen Evangelıschen Kirchenbundes in seinem ‚„Memoran-
dum 1981; Der Ratsvorsitzende der Evangelıischen Kırche In eutschlan: Landesbischo

ohse, In seiner Maınzer sprache Johannes Paul I1 1980
Die ursprüngliche Vorlage gebrauchte eın milderes „NOoN lıcet‘“(es ist NIC. erlau und
wurde durch das schärfere vetitum est“ (es ist verboten) Tsetizt Vgl Communicatıiıones
1981, 243
Ommunicationes 1980, 371
Communicationes 1982, 224
L’Osservatore Romano, Maı 1983 Der aps in französischer Sprache
»yCest d’abord la 'amlılle qucC revient le devoir d’eduquer la humaine. Dans
l’exercice de devoıir elle peut etre remplacee Dal EISONNC. «

21 Communicationes 1’ 200
Communicationes 1981, 224
Herder-Korrespondenz, 1983, 132 Stimmen der Zeıt, 1983, 269; Dıiıakonila 1982, ZF Ka-
NOn 366 wurde TSt nachträglıich, auf unsch gewisser Kreise (welcher?), eingefügt.
Communicationes 1977, 319
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Vgl Communicationes I9 319
Communicationes 1982, LOZT 1972, 148  —>
Eıne Ausnahme wurde 1mM ec uch 1m ereC gemacht Wer ormell Aaus der
1IrC ist, ist N1IC die katholische ITrauungsform gebunden (e

lımina Apostolorum, 196/,
Ebd Paul VI unterschrieb die Konziılsdokumente AICH; Paulus, Bischof der ka-
tholıschen Kırche“.
Communicatıiones 1971, Der Berichterstatter ber die eingegangenen Stellungnahmen

Onclın) trat für dıie Beıbehaltung des Tıtels ein, zumal WE „näher erklärt“(!) WeI -
de Der aps se1 Vicarius Christiı 9 ’per antonomasıam“‘. Antonomasıe ist ach TOCK-
aus ıne Umschreibung, SCHAUCT gesagt der Ersatz eines Eigennamens UrCc| eiıne
kennzeichnende Benennung, WwI1e z.B der „Gekreuzigte““* für 99  rıstus  :
L’Osservatore Romano, 196  9

Krıeg und Frieden in orthodoxer 16
VO  Z DE  ES

Zu den spezifischen negatıven Merkmalen der orthodoxen Kırche gehört
das vollständıge Fehlen einer systematischen Sozlale und -Jehre, wobe!l
viele orthodoxe Theologen diesen Zustand mıt der Behauptung rechtferti-
SCNH, daß die orthodoxe Kırche dıie je besıitze und deshalb ihre sozlaleth1-
sche Aufgabe bereıts erfaßt und gelöst habe Deshalb findet sıch auch keıine
nennenswerte Literatur ZU ema 99  rieg und Frieden”’, die die Eınstel-
lung der orthodoxen Kırche dieser ematı verdeutlichen könnte. Man
kann diese Einstellung Jedoch rekonstruleren, und ZWarTr aufgrun der
re der Kirchenväter und SallzZ besonders and der lıturgischen Texte
der orthodoxen IC

Was dıe Kırchenväter eir  9 äßt sıch feststellen, daß die großen
Väter der griechisch-orthodoxen Kırche, VOT em Johannes Chrysosto-
INOS und Basılıos der roße, ihre TE auf das ea der Bruder-
schaft gründen und ihre sozlale Tre dıe Einheit der Menschen e1-
1LIC  = Vater, Gott, ussetzt und bezweckt. Dementsprechend
g1bt 6S In der re der Väter keinen Raum für eine Koexistenz scharfer
zaler Unterscheidungen In Reichtum und Armut Anders ausgedrückt: Die
großen Kırchenväter der griechisch-orthodoxen Kırche sınd die Vorläufer
eines christlıchen ‚„„KOomMmun1ısmus der Liebe ” dessen Realısiıerung dıe
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